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kehrt schon im neuen, auf den elektrischen Betrieb
eingerichteten Fahrplan vom 1. Juni 1921 bis um
25 Minuten gekiirzt, und es besteht kein Zweifel, dass
diese Kiirzungen in der Folge noch weiter gehen konnen,
sobald der elektrische Betrieb sich eingelebt haben wird.

Es versteht sich von selbst, dass in Anbetracht
der gewaltigen Summen, welche in Frage kommen,
das Vorgehen bei der Elektrifikation weiterer Be-
triebsgruppen sehr sorgfaltig erwogen werden muss.
Wenn sich auch verninftigerweise das Tempo der
Durchfithrung den Verhéltnissen anzupassen hat, so
geht es doch nicht an, bei jeder Anderung der Kohlen-
und Rohmaterialpreise das Programm fiir die Elek-
trifikation wieder umzustiirzen.

Der weitere Ausbau muss nach gleichem Grund-
satze erfolgen wie die in Ausfithrung befindliche
Etappe, d. h. mit der Erstellung eines Kraftwerkes
miissen zugleich alle diejenigen Elektrifikationsarbeiten
(Ubertragungsleitungen, Unterwerke, Fahrleitungen
usw.) in Angriff genommen werden, die jeweilen eine
volle Ausniitzung des betreffenden Kraftwerkes er-
mdglichen; denn ein unvollstandig ausgeniitztes Kraft-
werk erhoht natiirlich die Betriebskosten der betref-
fenden Gruppe.

Es darf wohl schliesslich noch ganz besonders
hervorgehoben werden, dass die Elektrifizierung unse-
rer Bahnen dem Lande Arbeit verschafft und dass
von den dafiir verausgabten Summen anndhernd ?/4
im Inland verbleiben. Dazu kommt, dass sich der
dem Ausland fiir die Dedkung unseres je nach Ver-
kehr und Fahrplan 500,000 bis 700,000 t betragen-
den jahrlichen Kohlenbedarfs zu entrichtende Tribut
mit jeder ersparten Tonne um deren Anschaffungs-
preis vermindert.

Der Bundesrat kommt mit der Generaldirektion
zum Schlusse, dass die Elektrifikation der Bundes-
bahnen nicht einzustellen sei; sie soll vielmehr syste-
matisch und ungefdhr in der Reihenfolge des Pro-
grammes vom Juli 1918 fortgesetzt werden. Mit Be-
zug auf das Tempo ist den verantwortlichen Behorden
die Freiheit einzuraumen, dieses den Umstanden an-
zupassen. Jedenfalls ist das Ritomwerk voll auszu-
bauen, und es sind die in Angriff genommenen Werke
Amsteg und Barberine ohne Unterbrechung zu vol-
lenden und die damit elektrisch zu betreibenden
Bahnstredten hiefiir einzurichten.

Es ist anzunehmen, dass sich mittlerweile die Ver-
héltnisse wiederum abklaren und stabilisieren werden,
so dass sich der Verkehr, die Moglichkeit der Kapital-
beschaffung, sowie die Fragen der Ertellung neuer
Kraftwerke und ihrer Gestehungskosten so weit tiber-
blidken lassen, dass auf sicherer Grundlage an die
Fortsetzung des grossen Werkes geschritten werden
kann. Die jahrlichen, vom Verwaltungsrate der S. B. B.
aufzustellenden und von den eidgendssischen Riten
zu genehmigenden Voranschlage werden der General-
direktion die verfiigbaren Mittel bezeichnen.

Aus dem Jahresbericht des eidg. Amtes
fliir Wasserwirtschaft pro 1920.

(Fortsetzung,)

Es mag in diesem Zusammenhang daran erinnert
werden, dass das im Artikel 24"s der Bundesver-
fassung vorgesehene Bundesgesetz erst am 22. De-
zember 1916 angenommen wurde. Daraus ergibt
sich, dass wahrend acht Jahren die rechtlichen Grund-
lagen fiir die Nutzbarmachung der Wasserkrafte un-
sicher waren. Eine solche Verzégerung war der Ent-
wicklung dieser Nutzbarmachung nicht férderlich, was
sich im heutigen Verhéltnis zwischen dem Bedarf
an elektrischer Energie und der Abgabe von solcher
zeigt. Die ausserordentliche Trodkenheit, mit welcher
der Winter 1920/21 einsetzte, hat die Lage weiter in
sehr unangenehmer Weise verscharft. Trotzdem ist
hervorzuheben, dass wahrend der Kriegsjahre im Bau
von Kraftwerken sehr Bedeutendes geleistet wurde.

Uber die Kraftwerke der Schweizerischen Bundes-
bahnen hat jeweilen ein Meinungsaustausch zwischen
dem Departemente des Innern und dem Post- und
Eisenbahndepartemente stattgefunden.

Die nachfolgenden Zusammenstellungen geben
einen Uberblick iiber den am Ende des Berichtsjahres
erreichten Stand unserer Wasserkraftnutzung. Die
Zusammenstellung | geht dabei aus vom 1. Januar
1914, dem Tage, auf welchen die Veroffentlichung
des Amtes fiir Wasserwirtschaft, ,Die Wasserkrafte
der Schweiz“ (in 5 Béanden), abgeschlossen wurde.
Diese Zusammenstellung gibt daher zusammen mit
Tabelle Il insbesondere ein Bild iiber die Entwidklung
des Ausbaues unserer Wasserkrdfte wahrend der
Kriegsjahre. Die Tabellen IV und V nehmen sinn-
gemass ebenfalls auf die Entwiddung vor und nach
dem 1. Januar 1914 Riicksicht.

Wasserkrifte an Grenzgewdssern.

1. Wasserkrdafte des Rheins. Eglisau:
Nach Beendigung des Einstaues des Rheins, der am

~ 31. Mérz begonnen hatte, konnte am 16. April die

erste Turbine in Betrieb gesetzt werden.
Laufenburg: Die Bundesbehérden haben, ge-
stiitzt auf den Bundesratsheschluss vom 7. August
1918 betreffend die Elektrizitatsversorgung des Landes,
die notwendigen Erhebungen angeordnet, um die be-
reits frither durchgefiihrte provisorische Hoherstauung
neuerdings zu ermdglichen. Inzwischengist auch die
Frage einer allfalligen definitiven Hoherstauung zur
Behandlung gekommen. Die Entscheidung dieser An-
gelegenheit fallt nicht mehr ins Berichtsjahr.
Augst-Wyhlen: Die Sicherungsarbeiten zum
Schutze der Stauwehrfundamente sind im Berichts-
jahr im vorgesehenen Rahmen des Bauprogrammes
gefordert worden. Audh fiir dieses Kraftwerk sind
die Verhandlungen fiir eine provisorische Bewilligung
einer Stauerhohung eingeleitet worden, die voraus-
sichtlich in eine endgiiltige umgewandelt werden kann.
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Zusammenstellung 1.

Seit 1. Januar 1914 bis 31. Dezember 1920 in Betrieb gesetzte grossere Kraftwerke:

Zusammenstellung II.

Kraftwerk St ot Nettoleistung in PS Betriebs- B K
und Konzessionar cwasser anton Minimum Aus"bau- er6ffnung SIEPIgen
grosse
1. Laufenburg?), A.-G. 1) Die angegebenen Leis-
Kraftwerke Laufen- tungen stellen nur den
burg, Laufenburg . | Rhein Aargau 15,000 | 25,000 | 2. X. 1914 | 35."nq betragen 509,
2. Bramois, Société der Gesamtleistung.
anonyme pour |'In-
dustrie de 1'Alu- % ?ﬁnimﬁneisf};‘“g P ksin
. s arakteristikum, da das
mlrélun:l,N’euhausen Werk mit Akkumulation
et ocu:te; dedeo;*- arbeitet. )
ces motrices de la
Borgne . . . .|Borgne Wallis 6,800 | 16,400 | IIL./IV. 1915 |5 werk zurzeit noch nicht
3. Fully, Société d’E- voll ausgebaut; erster
nergie électrique du Ausbau 50,000 PS.
Valais . . .|Lac de Fully | Wallis —2) 112,000 VIIL 1915 |, A s
4.Pont de la_Tine, | Charakteristiim, da dos
Société des Forces Werk mit Akkumulation
motrices de la arbeitet.
GrandeEau,Territet | Grande Eau | Waadt 1,000 | 3,300 15. X. 1914 |
5. Olten-Gosgen,Elek- 7 Die angegeheney. Leis:
Py tungen  stellen  den
trizitdtswerk Olten- : schweizerischen  Anteil
Aarburg, A.-G., Olien | Aare Solothurn 17,000 | 80,000%) | 20. XI. 1917 | dar und betragen 91 %
6. Biaschina (Erweite- der Gesamtleistung.
rung), Officine elet- ;
triche ticinesi, Bodio | Tessin Tessin 3,000 [ 15,000 [25. V. 1917 |°) Erster Ausbau: 4 Ma-
7. Léntsch (E 5 schinengruppen zu je
. Lonts rweite- 13,000 PS.
rung), Nordost-
schweiz. Kraftwerke 7) Erster Ausbau 48,600 PS;
A.-G., Baden Lontsch Glarus —1) 115,000 22. 1. 1919 Ende 1920 waren drei
8. Heidseewerk, Stadt g’gz:)sod\;)nser;;g;uggfrri\eﬁx e
Ziirich . . -|Heidbach Graubiinden —% 113,000 [. 1920
9. Eglisau®), Nordost-
schweiz. Kraftwerke -
A.-G., Baden Rhein Titrich nnd Schafthaussn 11,400 38,200 16. 1V. 1920
10. Ritom, Schweizer.
Bundesbahnen . Fossbach Tessin —*) 178,000 | 13. 1X. 1920
11. Miihleberg, Berni- :
sche Kraftwerke A.- :
G., Bern . Aare Bern —1) 164,8007)| X. 1920

Am 31. Dezember 1920 im Bau befindliche grossere Kraftanlagen:

Nettoleistung in PS
Kraftwerk und Konzession&r Gewdsser Aushau- Kanton Bemerkungen
Minimum .
grosse
1. Amsteg (S.B.B.) . Reuss 6,100 | 80,000") | Uri 1) Erster Ausbau 4 Gruppen zu je
y 5 . 15,000 PS fiir Bahnbetrieb,
2. Bf"oc, Ent.repnses‘electnques ' 1" Gruppe zu 15,000 PS fir
fribourgoises, Fribourg . Jogne — %) | 24,000 Freiburg Industriestrom.
: Barherine und | ?) Minimum der Leistung kein
3. Barberine (S.B.B.) . Yaut de Dranee | | —2) | 60,000 Walli Charakteristikum, da die be-
o o ’ alils treffenden Werke mit Akku-
4. Chancy - Pougny, Sociétés mulation arbeiten.
des Forces motrices de %) Gesamtleistung! Kraftanteile
. __ 2 3 der beiden Grenzstaaten wer-
Chancy Potf‘gny, Cha?cy Rhone ) | 43,000%) | Genf Ger enet heldey Genelmigung
5. Klosters - Kiiblis, Btindner d. Ausfithrungspléne bestimmt.
Kraftwerke A.-G., Chur Landquart 6,800 | 45,000") | Graubiinden |*) Erster Ausbau 35,000 PS.




Zusammenstellung IV.
Kraftwerke mit einer Ausbaugrdsse von 20,000 PS und dariiber:
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Zusammenstellung III.
In Aussicht genommene grossere Kraftwerke:
Kraftanlage Gewisser Kanton Konzessionér Gegen;/néigr:ilizznshteair;d der
1. Aarau-Wildegg . Aare Aargau Schweiz. Bundesbahnen {Al;isrfglsl;rr:ﬁek:je?. Ausfith-
Motor A.-G., Baden; Lo-)| | Vornahme von Sondierungen
2. Wildegg-Brugg . Aare Aargau cher & Cle, Zurlch und {ibrigen Vorarbeiten
| Zurlinden, Aarau fiir Projektaufstellung.
s P { Nordostschweizerische | | Bauausfithrung -voriiberge-
8. Bottstein-Gippingen | Aare Aargau L Kraftwerke, A.-G.,Baden/ hend zuriickgestellt.
Schwyz
4. Etzelwerk Sihl {Ziirich } Schweiz. Bundesbahnen Konzessionsverhandlungen.
Zug
Stadt Zirich und Nord-| | Aigubrliche Vorarbeiten im
5. Waggital . Waggitaler Aa| Schwyz ostschweizerische Kraft- des Vorthits. uid. Unileie
werke A.-G., Baden ¢
_ ungsstollens.
Wallis ' [ Ausfiihrliche Vorarbeitenim
6. Sanetschwerk Saane {Bern j| Stadt Bern | Gang; Sondierungen.
. : Bernische Kraftwerke Vorarbeiten fiir die Bauaus-
7. Grimselwerke Aare Bern { A.-G., Bern } Silirang iy Glang,

Epoche Name des Werkes Aus"bau- B(.e'tnebs- Bemerkungen
grosse eroffnung
1. Lontsch 66,000) | 22. VI. 1908 })) Inbegriffen Erweiterung nach Tab. II.
2. Biaschina . 55,000%) | 7. VI. 1911 9 lnbegnffetn"Erweilterung nach Zu-
3. Chippis (Rhone) . . [ 52,200 1011 ) Nur schweizerische Leistung, d. b.
4. Campocologno . | 45,000 8. 1II. 1907 509/ der Gesamtleistung der Anlage
Vor dem 1. L 5. Chippis (Navizence . | 32,610 VII. 1908 Augst-Wyhlen.
1914 in Be-J)| 6. Augst. . ) 81;200%) | 1. IR, 1912, | Jf EeLvollem Qusting, .
trieb gesetzt: 7. Albulawerk Sils 24,600 1. 1. 1910 )1;%&{ pg. o % HTuppen zu je
: Kander: VI. 1899 | ¢) Erster Ausbau: 6 Gruppen zu je
8, Splez . - 22400 1 {inne: X, 1008 | _ 8100 PS.
9. Martigny-Bourg 20,660 II. 1908 ") Stellt den schweiz. Leistungsanteil,
0. Kandergrund 20000 | 0. L 1911 | o Nur schuwtszerischor Antei, d. he50%),
Vom 1. 1. 1914 1. Olten-Gdsgen . 80,000%) | 20. XI. 1917 der Gesamtleistung.
ey 2. Ritom (S.B.B.) 78,000°) | 13. 1X. 1920 | ) Erster Ausbau75,000 PS, wovon4Ma-
bis 31. X“-_ 3. Miihleber 64,800 °) X. 1920 schinengruppen zu je 15,000 PS fiir
1920in Betrieb 4' Eglisau g 58’200 3 | 16 'Iv 1920 Bahnbetrieb und eine Gruppe von
gesetzt: 5. Laufenburg .. | 95000%) | 2. X. 1014 | ) Brster Ausbau 35,000 PS.
1. Amsteg (Reuss) (8. B B ) 80,000 ?) 1) Gesamtleistung. Kraftanteilederbei-
Am 31.XI1.1920 2. Barberine (S.B.B.) . | 60,000 (d:‘en SrqnzstaadtenAweggﬁn erstl“bel
im Bau be- 3. Klosters-Kiiblis 45,000'7) beesr;iem:;.gung Fravstiirungspane
griffen: 4. Chancy- Pougny 43,000:13' 12) Ee}t)riebser&iffnung voraussichtlich im
5. Broc . 24,0002 ebruar 1921.

) ' Zusammenstellung V.
Ubersicht der verfiigharen und ausgeniitzten Wasserkréfte der Schweiz auf 31. Dezember 1920:

Gesamte verfiigbare Wasserkréfte nach Berechnungen des Amtes fiir Wasser-
wirtschaft, rund .

Am 1. Januar 1914 waren ausgebaut, rund .
Vom 1. Januar 1914 bis 31. Dezember 1920 ausgebaut rund

Am 1. Januar 1921 noch verfiighare Wasserkrafte

1) Geschdtzter Wert.

PS netto 5
15stiindig in %
4,000,000 | 1000

500,000 12,5
_300,000%) | 75
3,200,000 80,0
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Projektierte neue Rheinkraftwerke: Zur
Besprechung technischer Fragen sind im September
Vertreter der Schweiz und Badens in Schaffhausen zu-
sammengetreten und haben die Richtlinien festgelegt,
nach denen der Ausbau der Stredke Basel-Bodensee
erfolgen soll. Die diesbeziiglichen Besdhliisse sind
den Konzessionsbewerbern mitgeteilt worden. Wir
verweisen im ferneren auf den Abschnitt ,Schiffahrt”.

2. Wasserkrdafte der Rhone. Chancy-
Pougny: Das zu Anfang des Berichtsjahres einge-
reichte definitive Bauprojekt musste wesentliche An-
derungen erfahren, bevor die Bewilligung zum Bau
erteilt werden konnte. Ein Meinungsaustausch zwi-
schen Vertretern der Schweiz und Frankreichs, der
im August in Genf stattfand, zeigte hinsichtlich der
Gestaltung des Projektes iibereinstimmende Auffas-
sung zwischen den beiden Léandern. Die geologische
Abklarung zeigte, dass gegeniiber der urspriinglich
vorgesehenen Anlage eine Verschiebung des Wehres
von Chancy-Pougny flussabwérts notwendig wurde.

3. Wasserkrafte des Doubs. Die geologi-
schen Untersuchungen iiber einen Teil des Flusslaufes
sind beendigt, vom andern Teil werden die Unter-
suchungen in Bélde abgeschlossen sein. Die beteiligten
Kantone haben sich bereit erklart, die Kosten hierfiir
zu Ubernehmen. Die hydrologischen und topogra-
phischen Erhebungen sind durchgefiihrt worden, so-
weit es die hierfiir bewilligten Kredite gestatteten
(Langenprofil, Errichtung von Limnigraphenstationen,
hydrographische Erhebungen). Die Arbeiten konnen
noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden

F. Schiffahrt.

Rhein unterhalb Basel. Wir haben bereits
im letzten Geschaftsbericht die Bedeutung des Rheins
fur die Schweiz als freien Zugang zum Meer hervor-
gehoben und darauf hingewiesen, dass der Vertrag
von Versailles die Stellung der Schweiz als Rhein-
uferstaat bestatigt und befestigt hat. Uber die seit-
herige Entwidklung der Angelegenheit verweisen wir
auf die Ausfiihrungen des Vorstehers des Departe-
ments des Innern im Nationalrat am 26. Januar 1921,
auf die amtliche Mitteilung des Politischen Departe-
ments vom 30. Juni 1920 und auf die Darlegungen
im Abschnitt des Politischen Departements des vor-
liegenden QGeschaftsberichts.

Die wichtigsten Urkunden, welche die Bestim-
mungen tUber die Rheinschiffahrt enthalten, sind in
einer Broschiire zusammengefasst worden und kénnen
beim Amt fiir Wasserwirtschaft bezogen werden (Ver-
kaufspreis zwei Franken).

Die Offentlichkeit hat diese Fragen mit grosster
Aufmerksamkeit fortwahrend verfolgt, was in der
Presse und in verschiedenen 6ffentlichen Besprechungen
zum Ausdrudk gelangte. Der dritte schweizerische
Kongress fiir Industrie und Handel fasste in Bern

am 26. November 1920 mit 165 gegen 17 Stimmen
eine Resolution im Sinne der Bestrebungen des Bun-
desrates. Es soll nicht unterlassen werden, hier auch
der Tatigkeit der verschiedenen Verbénde zu ge-
denken und insbesondere die unermiidlichen Be-
mithungen aller Kreise Basels hervorzuheben.

Die von unsern Organen sehr eingehend durch-
gefiihrten Untersuchungen {iber den Ausbau des Stromes
zwischen Basel und Strassburg sind im Berichtsjahr
in einem Regulierungsprojekt zusammengefasst wor-
den, weldhes voraussichtlich der Zentralkommission
unterbreitet werden wird. Zwedks Abklarung der Ver-
haltnisse im Rheinbett unterhalb Basel sind im Be-
richtsjahre 19 vollstandige und 9 Uferprofile des Rheins
erhoben worden. Mit Bezug auf den Rheinhafen
Kleinhiiningen sei auf den Abschnitt ,Oberbauinspek-
torat“ verwiesen.

Die ,Schweizer Schleppsdiffahrtsgenossenschaft”
in Basel hat im Berichtsjahr den 700 PS starken Hinter-
radschleppdampfer ,Schweiz“ in Dienst gestellt und
bei schweizerischen Sdhiffsbaufirmen die Lieferung
eines neuen 1000 PS Raddampfers,-sowie einer An-
zahl grosser Rheinschleppkdhne in Auftrag gegeben.
Hierzu wurde in Augst im Oberwasser des Stauwehres
eine Werft hergerichtet.

Rhone. Im Jahre 1918 wurde eine franzdsisch-
schweizerische Kommission bestellt und am 1. No-
vember 1918 eine interkantonale Konferenz nach Bern
einberufen. Im Anschluss an dieselbe wurde die
Stadt Genf eingeladen, den Bundesbehorden Plane
iber die Verbesserung der Abflussverhaltnisse der
Rhone zu unterbreiten (a présenter a 'autorité fédé-
rale des projets techniques d’amélioration de I'écoule-
ment du Rhone). Ende August des Berichtsjahres
ist uns durch die Regierung des Kantons Genf das
durch die Stadt Genf bei Prof. Narutowicz eingeholte
Gutachten zugestellt worden, nachdem uns bereits im
Dezember 1919 ein generelles Qutachten der Herren
Collet, Imbeaux, Narutowicz und Schatti iiber den
Schiffahrtsweg Genfersee-Rhone zur Kenntnis ge-
bracht worden war. Zunacst werden sich nun alle
drei Uferkantone dazu zu &ussern haben. Ferner ist
uns am 11. November 1920 vom QutachtenBernoulli-
Van Bogaert-Liichinger-Sabouret Kenntnis gegeben
worden, welches vom Regierungsrat des Kantons Genf
in Auftrag gegeben wurde und die Verkehrsfragen
als QGanzes behandelt. Der Kanton Genf hat sich
bisher iiber die Losung, der er den Vorzug zu geben
gedenkt, noch nicht ausgesprochen. Als Mitglied der
franzosisch-schweizerischen Kommission hat der Bun-
desrat an Stelle des verstorbenen Herrn Etier Herrn
Regierungsrat Simon in Lausanne gewahlt.

Erst wenn die Vernehmlassung der Uferkantone
vorliegt, wird der Bundesrat in der Lage sein, den
schweizerischen Delegierten weitere Instruktionen zu
erteilen, und konnen die Verhandlungen weitergefiihrt
werden. (Schluss folgt.)



	Aus dem Jahresbericht des eidg. Amtes für Wasserwirtschaft pro 1920 [Fortsetzung]

